
εöglichkeiten grenzüberschreitender δizenzierung von
δeistungsschutzrechten

Sofern für die τnline- (wie auch für die τffline-)σutzung von εusik auf vorbe-
stehende Tonträger zurückgegriffen wird, sind neben den betroffenen Urheber-
rechten gleichermaßen die δeistungsschutzrechte der beteiligten ausübenden
Künstler etwa gemäß §§ ι3 ff. dt. UrhG sowie der Tonträgerhersteller etwa gemäß
§§ κ5 f. dt. UrhG zu berücksichtigenι22.

Bei der Beantwortung der Frage nach den εöglichkeiten der multiterritorialen
δizenzvergabe von δeistungsschutzrechten ist grundlegend zwischen den σut-
zungsformen der Erst- und Zweitverwertung zu differenzieren. Wie bereits ausge-
führtι23, haben in der Praxis die Tonträgerhersteller im Bereich der Erstverwertung
neben den ihnen originär zustehenden δeistungsschutzrechten (vgl. § κ5 UrhG)
auch die ihnen vertraglich übertragenen Ausschließlichkeitsrechte der Interpreten
(vgl. §§ ιι, ικ Abs. 1 UrhG) bei sich gebündelt. Diese Rechte liegen somit nicht
bei Verwertungsgesellschaften wie etwa der GVδ, sondern werden von den
Tonträgerherstellern weltweit individuell verwaltet. Dementsprechend verweist
die GVδ bei sämtlichen interaktiven εusic-τn-Demand-σutzungenι24 die εu-
sikverwerter zum Rechtserwerb an die Tonträgerhersteller als zentrale Rechtever-
gabestelle. Zuständig ist die GVδ im digitalen Bereich hingegen bei τnline-Sen-
dungen wie Simulcasting und Webcastingι25 und bei digitalen εusikmehrkanal-
diensten.ι26

§ 13.

ι22 Dies gilt grundsätzlich in sämtlichen europäischen δändern, wenn auch die rechtliche Ein-
ordnung der Schutzrechte der Tonträgerhersteller in den einzelnen δändern bisweilen ver-
schiedentlich gehandhabt wird. So wird beispielsweise nach dem britischen Copyright δaw
den Tonträgerherstellern anders als in Deutschland ein selbstständiges Urheberrecht zuge-
standen, vgl. Sec. λ(2)(a) CDPA. Zur kollektiven Wahrnehmung dieser Urheberrechte
gründete die britische Schallplattenindustrie im Jahr 1λ34 eine eigene Verwertungsgesell-
schaft speziell für Tonträgerhersteller, die Phonographic Performance δimited (PPδ).

ι23 Vgl. dazu oben § 2. B. II u. D. II 2.
ι24 εit Ausnahme von Podcasting-σutzungen, die, obwohl nach herrschender Auffassung dem

§ 1λ a UrhG zuzuordnen, dennoch von der GVδ wahrgenommen werden. Vgl. zur Abgren-
zung des linearen τnline-Senderechts gemäß § 2ί UrhG vom interaktiven Recht der öf-
fentlichen Zugänglichmachung auf Abruf gemäß § 1λ a UrhG bereits eingehend oben
§ 3. B. II. 2.

ι25 Die Erteilung einer Webcasting-δizenz macht die GVδ von der Einhaltung bestimmter
σutzungsbedingungen, die insbesondere die Interaktivität der Webcast-σutzung ausschlie-
ßen sollen, abhängig (vgl. Anlage 1 zum GVδ-Wahrnehmungsvertrag Tonträgerhersteller)μ
Der Webcaster darf hierfür u.a. keine Programmvorschau veranlassen, er darf innerhalb
einer bestimmten Zeit eine bestimmte Anzahl von Titeln nicht wiederholen, die Übertragung
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Im Bereich der Erstverwertung bereitet somit die Vergabe europaweiter δizen-
zen von δeistungsschutzrechten keine nennenswerten rechtlichen Probleme. Die
Tonträgerhersteller sind insoweit ohne weiteres in der δage, den Anbietern von
εusikinhalten im Internet individuell grenzüberschreitende δizenzen einzuräu-
men. Die vier εajor-δabels Universal εusic Group, Sony εusic, EεI εusic und
Warner εusic unterhalten in den europäischen δändern lokale Tochtergesellschaf-
ten, die δeistungsschutzrechte in der Regel beschränkt auf ihr jeweiliges Territo-
rium vergeben könnenι2ι. Zur δizenzierung europaweiter Rechte sind gewöhnlich
deren jeweilige σiederlassungen in Großbritannien zuständig.

Zur effizienteren Rechtevergabe durch die kleineren Independent-δabels, die
kein verzweigtes σetz ausländischer σiederlassungen unterhalten können, haben
sich in den letzten Jahren verschiedene τnline-Plattformen wie etwa The τr-
chardι2κ oder die von Impalaι2λ ins δeben gerufene εerlin-Initiativeι3ί gebildet,
die je nach Wunsch territoriale, europaweite oder auch weltweite δeistungsschutz-
rechtslizenzen vom Repertoire der ihnen angeschlossenen Independent-δabels
kostensparend von zentraler Stelle vergeben können.

Im Bereich der Zweitverwertung durch die Verwertungsgesellschaften der Ton-
trägerhersteller und Interpreten bestand dagegen bis zum Jahr 2ίί1 kaum eine
εöglichkeit der Vergabe grenzüberschreitender δizenzen. Aufgrund der im τff-
line-Bereich traditionell auf die nationalen Territorien begrenzten Sendegebiete
hatten die Tonträgerhersteller bis dahin ihre gesetzlichen Vergütungsansprüche den
Verwertungsgesellschaften in der Regel nur beschränkt auf deren jeweiligen na-
tionalen Tätigkeitsbereich übertragenι31. Gegenseitigkeitsverträge zwischen den
einzelnen δeistungsschutzverwertungsgesellschaften bestanden bis zu diesem
Zeitpunkt im Gegensatz zu den Autorenverwertungsgesellschaften nur verein-

darf nicht Teil von Archiv-Programmen und Programmschleifen bestimmter δängen sein,
die εusikaufnahmen dürfen nicht zu Werbezwecken genutzt werden und aufeinander fol-
gende εusikaufnahmen müssen entweder übersprochen oder überblendet werden, um eine
Aufnahme der εusikwerke zu verhindern. Webcasting-Angebote, die nicht diesen Kriterien
entsprechen, sind dementsprechend nicht von der Rechtsübertragung auf die GVδ umfasst
und unterliegen somit der individuellen Rechtewahrnehmung durch die Tonträgerhersteller,
vgl. § 2 (4)  4 GVδ-Wahrnehmungsvertrag Tonträgerhersteller. Ähnliche Voraussetzung
bestehen auch zur Vergabe von Podcasting-δizenzen, vgl. hierzu Anlage 2 zum GVδ-
Wahrnehmungsvertrag Tonträgerhersteller.

ι26 Vgl. zum Umfang der Rechtseinräumung auf die GVδ bereits oben § 2. B. II.
ι2ι Vgl. Bortloff, GRUR Int. 2ίί3, 66λ, 6ι6.
ι2κ Vgl. Homepage von The τrchard, online abrufbar unter (zuletzt abgerufen am 22.κ.2ίίλ)μ

httpμήήwww.theorchard.comή.
ι2λ Impala (Independent εusic Publishers and δabels Association) ist ein Verband von

über 4.ίίί europäischen Independent-δabels und -Vertriebsorganisationen mit Sitz in
Brüssel und hat insgesamt einen εarktanteil von knapp 3ί % am weltweiten εusikmarkt.
Vgl. Homepage von Impala, online abrufbar unter (zuletzt abgerufen am 22.κ.2ίίλ)μ httpμήή
www.impalamusic.orgή.

ι3ί Vgl. die Informationen zu εerlin auf der Homepage von Impala, a.a.τ.
ι31 Vgl. Bortloff, GRUR Int. 2ίί3, 66λ, 6ι6.
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zeltι32. Ab dem Jahr 2ίί1 schufen die Verwertungsgesellschaften beginnend mit
der sog. IFPI-Simulcasting-Vereinbarung erstmals flächendeckend die εöglich-
keit zur Vergabe multiterritorialer δizenzen für Simulcasting und später für Web-
casting, Podcasting sowie weitere lineare Streaming-σutzungsformen im τnline-
Bereichι33.

Die grenzüberschreitende δizenzierung großer Teile des Weltrepertoires auf
Grundlage der in der IFPI-Simulcasting- und den Folgevereinbarungen erarbeiteten
Gegenseitigkeitsverträge entspricht freilich nicht den Vorstellungen der Europä-
ischen Kommission zur paneuropäischen Rechtewahrnehmung, wie sie sie in ihrer
Empfehlung vom 1κ. τktober 2ίί5 formuliert hatte. Das δizenzmodell auf Basis
des IFPI-Simulcasting-Abkommens setzt vielmehr die τption 2 der εitarbeiter-
Studie der Kommission vom λ. Juli 2ίί5 um, welche die Kommission damals
ausdrücklich abgelehnt hatteι34. Bemerkenswert erscheint dies deshalb, da die
Kommissions-Empfehlung die linearen σutzungsformen im τnline-Bereich wie
Webcasting und Simulcasting sowie die Verwertungsgesellschaften verwandter
Schutzrechte explizit in ihren Regelungsbereich mit einbezogι35. Eine Umsetzung
des von der Kommission bevorzugten εodells der right holders’ option hat aber
bislang im Bereich der kollektiven Verwertung der δeistungsschutzrechte nicht
stattgefundenι36μ So hat es angesichts der bestehenden δizenzabkommen bisher
kein Tonträgerhersteller unternommen, seine Zweitverwertungsrechte der Ver-
wertungsgesellschaft seiner Wahl zum Zwecke paneuropäischer δizenzierung au-
ßerhalb des Systems der Gegenseitigkeitsverträge zu übertragen. Im Gegenteil un-
terstreicht die Entwicklung der Ausweitung des IFPI-Simulcasting-Abkommens
auf weitere Verwertungsformen im τnline-Bereich (wie etwa Podcasting) in den
Jahren nach Erlass der Kommissions-Empfehlung den Eindruck, dass hierfür auf
Seiten der Tonträgerhersteller offensichtlich kein Interesse besteht. Dementspre-
chend hat auch die GVδ die Kommission ausdrücklich aufgefordert, die kollektive
Wahrnehmung der δeistungsschutzrechte aus dem Anwendungsbereich der Kom-
missions-Empfehlung vom 1κ. τktober 2ίί5 nachträglich auszuklammernι3ι.

Die fortschreitenden Entwicklungen im Bereich der kollektiven Wahrnehmung
der δeistungsschutzrechte hat die Kommission nunmehr offenbar akzeptiert. δü-
der, δeiter der Urheberrechtsabteilung bei der GD Binnenmarkt der Kommission,

ι32 Vgl. Bortloff, a.a.τ.
ι33 Vgl. dazu bereits oben § 5. B.
ι34 Vgl. dazu eingehend oben § 6. C.
ι35 Vgl. Ziff. 1. f) ii) bzw. Ziff. 1. a) i.V.m. 1. e) Kommissions-Empfehlung.
ι36 Vgl. Alich, GRUR Int. 2ίίκ, λλ6, λλκ, Fn. 3ί.
ι3ι Vgl. GVL, Stellungnahme zur Aufforderung der EU-Kommission vom 1ι.1.2ίίι an die

beteiligten Kreise zu den Entwicklungen im τnline-εusiksektor, vom 2κ.6.2ίίι, S. 3, on-
line abrufbar unter (zuletzt abgerufen am 1ί.λ.2ίίλ)μ httpμήήcirca.europa.euήPublicήircή
marktήmarkt_consultationsήlibraryςl=ήcopyright_neighbouringήcollective_cross-borderή
gvl_depdfή_DE_1.ί_&a=d.
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bestätigte unlängst, dass die Sekundärnutzungen von εusik etwa in Form von In-
ternet-Sendungen vom Regelungsgehalt der Kommissions-Empfehlung auszuneh-
men seienι3κ. Für diese gelte stattdessen die τption 2, d.h. das Beibehalten des
σetzes der Gegenseitigkeitsverträge, jedoch ohne gegenseitige territoriale Be-
schränkungenι3λ, wie es in den verschiedenen Simulcasting-, Webcasting- und
Podcasting-Abkommen bereits verwirklicht ist.

Trotz Schaffung der rechtlichen εöglichkeiten zum Erwerb grenzüberschrei-
tender δeistungsschutzrechtslizenzen durch die Verwertungsgesellschaften zeigt
die Praxis, dass der τnline-Sendebereich vergleichbar den traditionellen Sende-
formen weiterhin primär national organisiert ist. So entschieden sich nach Angaben
der GVδ noch im Jahr 2ίίι die mit Abstand meisten τnline-Sendeanbieter für
territorial beschränkte nationale δizenzenι4ί.

Jüngste Entwicklungen im δeistungsschutzbereich weisen hingegen eher auf
eine Ausweitung der individuellen Rechtewahrnehmung durch die Tonträgerher-
steller auf solche σutzungsbereiche hin, in denen sie die Rechteauswertung selbst
kontrollieren können. So haben drei (der vier) εajor-δabels – nämlich Universal
εusic Group, Warner εusic und Sony εusic – mit Wirkung zum 1. Januar 2ίίλ
ihre (nicht-digitalen) Senderechte in Bezug auf audiovisuelle Bildtonträger (εu-
sikvideoclips), die bislang von der GVδ kollektiv administriert wurdenι41, in teil-
weise unterschiedlichem Umfang der Wahrnehmung durch die GVδ entzogenι42μ
Während sich Universal εusic Group und Warner εusic auf die Herausnahme der
Senderechte an εusikvideoclips in reinen TV-εusikprogrammen, d.h. deren Ge-
samtprogramm mehr als ιί % εusikvideoclips enthält (vgl. § 1 Ziff. ι a) GVδ-

ι3κ Vgl. dazu in anderem Zusammenhang bereits oben § 3. B. II. 1.
ι3λ Vgl. Lüder, zitiert in Alich/Schmidt-Bischoffshausen, GRUR 2ίίκ, 43, 46.
ι4ί σach Angaben der GVδ haben sich bis Juni 2ίίι insgesamt κλκ Anbieter für eine nationale

δizenz entschiedenν lediglich sechs Anbieter erwarben dagegen eine multiterritoriale δi-
zenz. Vgl. GVL, Stellungnahme zur Aufforderung der EU-Kommission vom 1ι.1.2ίίι an
die beteiligten Kreise zu den Entwicklungen im τnline-εusiksektor, vom 2κ.6.2ίίι, S. 2.

ι41 § 1 Ziff. ι GVδ-Wahrnehmungsvertrag Tonträgerhersteller lautet wörtlichμ
„ι. In Bezug auf Bildtonträger, die auf einen Tonträger aufgenommene εusikdarbie-
tungen oder Auszüge daraus enthalten, und die keine längere Spieldauer als 1ί εinuten
haben,
a) das Recht zur herkömmlichen Sendung durch Sendeunternehmen (§ λ4 Abs. 1 UrhG)
im Fernseh-, Voll- und Spartenprogrammen (außer in spezialisierten εusik-Sparten-
programmen)ν
b) das Recht zur herkömmlichen Sendung durch Sendunternehmen (§ λ4 Abs. 1 UrhG)
in spezialisierten εusik-Spartenprogrammen (das sind solche Programme mit einem
Anteil der betreffenden Bildtonträger von über ιί %)ν...“

ι42 Gemäß § 5 (3) GVδ-Wahrnehmungsvertrag Tonträgerhersteller können diese Rechtsüber-
tragungen auf die GVδ mit einer Frist von drei εonaten zum Ende eines jeden Kalender-
halbjahres gekündigt werden.

2ι3

https://doi.org/10.5771/9783845233758-270 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783845233758-270
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Wahrnehmungsvertrag Tonträgerhersteller), beschränktenι43, rief Sony εusic
sämtliche Senderechte für εusikvideoclips in herkömmlichen Fernsehprogram-
men auch unterhalb der σutzungsgrenze von ιί % zurück (vgl. §§ 1 Ziff. ι a) und
b) GVδ-Wahrnehmungsvertrag Tonträgerhersteller)ι44. Durch die teilweise Recht-
eherausnahme aus der GVδ versprechen sich die εajor-δabels in erster δinie die
Einnahme höherer δizenzgebühren als es ihnen bisher durch die der Angemessen-
heitspflicht unterliegenden GVδ-Tarife (vgl. § 13 Abs. 3 UrhWG) möglich warι45.

Darüber hinaus planen die großen Tonträgerhersteller verstärkt die individuelle
europaweite Direktvermarktung ihrer Künstler im Internet. So entwickeln bei-
spielsweise Sony εusic und Warner εusic seit kurzem eigene Download-Shops,
die sich zum Erwerb von Tonaufnahmen ihrer eigenen Interpreten direkt an End-
nutzer in ganz Europa richten sollenι46. Hier bleibt die weitere Entwicklung abzu-
warten.

ι43 Vgl. Digitalfernsehen.de, TV-εusiksender werden zur Kasse gebeten, εeldung vom
5.κ.2ίίκ, online abrufbar unter (zuletzt abgerufen am 24.κ.2ίίλ)μ httpμήήwww.digitalfern-
sehen.deήnewsήnews_3κ4κ55.html.

ι44 Persönliches Gespräch des Verfassers mit der δizenzabteilung der GVδ am 3.2.2ίίλ.
ι45 Vgl. Digitalfernsehen.de, a.a.τ.
ι46 Vgl. Musikwoche, Sony εusic will Downloads selbst verkaufen, εeldung vom 1κ.2.2ίίλ.
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